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Stellungnahme  

Bundestag beschließt Zulassung  
der Präimplantationsdiagnostik (PID) 

Der Bundestag hat am 7.7.2011 den von Ulrike Flach (FDP), Peter 

Hintze (CDU/CSU), Dr. Carola Reimann (SPD), Dr. Petra Sitte (DIE 

LINKE), Jerzy Montag (Bündnis 90/Die Grünen) und anderen initiierten 

Gesetzentwurf zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (BT-Drs. 

17/5451) in dritter Lesung angenommen.  

Damit wird das Embryonenschutzgesetz vom 13.12.1990 geändert. 

Nicht mehr rechtswidrig ist die Anwendung der PID demnach in Zu-

kunft bei Eltern, für deren Nachkommen eine hohe Wahrscheinlichkeit 

für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht. Der Gesetzentwurf 

sieht vor, dass eine Ethik-Kommission jeden einzelnen Fall prüfen und 

dann von Fall zu Fall entscheiden soll, ob hier eine PID zulässig ist.  

Die GfH begrüßt diesen Beschluss ausdrücklich und hat sich bereits im 

Vorfeld sehr für den Gesetzentwurf der eingeschränkten Zulassung 

eingesetzt. Wir danken den Bundestagsabgeordneten sehr für die um-

sichtige und sicherlich nicht einfache Entscheidung, die für die betrof-

fenen Familien jetzt Rechtsicherheit schafft und neue Zukunftsperspek-

tiven eröffnet.  

Die GfH geht davon aus, dass sie sowohl in der geplanten interdiszi-

plinären Ethikkommission, als auch in den für die PID lizensierten Zen-

tren verantwortlich vertreten sein wird. 

 


